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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.06.1974

Norm

GBG §27

Rechtssatz

Das im § 27 Abs 1 GBG aufgestellte Erfordernis des Fehlens sichtbarer Mängel auf Urkunden, auf Grund deren die

beantragte bücherliche Eintragung geschehen soll, bezweckt, daß nicht durch Einfügungen Unklarheiten über die im

Vertrage festgehaltenen Rechte und Verbindlichkeiten der Vertragsparteien gescha7en werden und auch nicht der

Verdacht erweckt wird, daß nachträglich der Vertragsinhalt einseitig abgeändert wurde.
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